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Leitlinien Aufhebung von Maßnahmen nach IG-L – Zusammenfassung 

2 Umweltbundesamt ◼ REP-0750, Wien 2020 

ZUSAMMENFASSUNG 

Nach Grenzwertüberschreitungen bei PM10, NO2 und Benzo(a)pyren wurden in 
einigen Bundesländern Programme und Maßnahmenverordnungen nach Immis-
sionsschutzgesetz-Luft (IG-L) erlassen. Wie bei der Aufhebung oder Änderung 
dieser Maßnahmen vorgegangen werden kann, dafür hat das Umweltbundesamt 
im Auftrag des BMK und in Zusammenarbeit mit Ämtern der Landesregierungen 
Kriterien vorgeschlagen und darauf aufbauend Leitlinien erarbeitet. Diese Krite-
rien umfassen eine Abschätzung der Änderung der Immissionsbelastung, eine 
Berücksichtigung der meteorologisch bedingten Schwankungsbreite, eine Ab-
schätzung des Risikos der Nichteinhaltung des Grenzwerts und Anstiegs der Be-
lastung sowie eine Betrachtung des Trends der Emissionen. Für die Analysen 
und das Ergebnis der Kriterienprüfung sehen die Leitlinien die Dokumentation in 
einem Bericht oder in einem Gutachten vor. 
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